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Vorwort

Der Ruf nach Rationalität und Konsistenz gesetzgeberischen Handelns erklingt
vielerorts, verhallt jedoch in aller Regel im politischen und normativen Getriebe
unseres Mehrebenensystems. Die Postulate der „Systemgerechtigkeit“ und „Ko-
härenz“ sollen den widersprüchlichen und wankelmütigen Gesetzgeber auf ver-
fassungs- und unionsrechtlicher Ebene zur abgestimmten Normgebung erziehen.
Dieser Verheißung stehen – insbesondere aus Sicht des Demokratieprinzips, der
Gewaltenteilung und der Normstufentheorie – gewichtige rechtliche Bedenken
gegenüber. Sie verlangen eine Präzisierung der normativen Anbindung und des
legitimen Gehalts der Forderungen nach systemgerechter und kohärenter Recht-
setzung. Damit ist das Anliegen der vorliegenden Untersuchung umrissen. Sie
zeigt die Verbindungslinien der beiden Postulate auf und belegt, dass in der gegen-
wärtigen Diskussion rechtspolitischen Wünschen vielfach vorschnell rechtliche
Dignität verliehen wird. Die Gebote der Systemgerechtigkeit und Kohärenz sind
normativ begründbar – ihr materieller Gehalt ist jedoch weitaus geringer als viel-
fach angenommen.

Die Arbeit lag der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Wintersemester 2012/2013 als
Dissertation vor. Für die Drucklegung konnten die bis Januar 2014 veröffentlichte
Rechtsprechung und Literatur berücksichtigt werden.

Ich danke meinem Doktorvater Professor Dr. Christian Waldhoff herzlichst für
die hervorragende Betreuung der Arbeit, seine stete Förderung und die ungemein
bereichernde Zeit als Mitarbeiter an seinem Bonner und Berliner Lehrstuhl, die
mich fachlich wie persönlich geprägt hat. Herrn Professor Dr. Dr. Wolfgang
Durner, LL.M., danke ich vielmals für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Darüber hinaus gebührt mein Dank der Studienstiftung des deutschen Volkes,
der FAZIT-Stiftung und der Konrad-Redeker-Stiftung für ihre großzügige Förde-
rung der Promotion bzw. der Drucklegung.

Meinen Freunden danke ich für ihre vielfältige und ausdauernde Unterstüt-
zung. Im Besonderen danke ich Herrn Dr. Clemens Helbach, Herrn Dr. Florian
Huerkamp, MJur und Frau Dr. Jennifer Temme für die aufmerksame Durchsicht
des Manuskripts und die fachlichen Diskussionen.

Schließlich möchte ich mich herzlich bei meiner Familie bedanken, die mich
in allen Phasen meiner Ausbildung unterstützt und begleitet hat. Mein größter
Dank gebührt dabei meinen Eltern und ihrem bedingungslosen Zuspruch, ihrem



tiefen Vertrauen und ihrer steten Anteilnahme. Erst sie und ihre außergewöhn-
liche Unterstützung, derer ich mir immer gewiss sein konnte, haben diese Arbeit
ermöglicht.

Berlin, im März 2014 Peter Dieterich
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A. Einleitung

I. Problemstellung

Das Schlagwort „systemische Relevanz“ hat uns in den Jahren der Finanzkrise
das Fürchten gelehrt – seiner ökonomischen Drohkulisse steht aber seine rechts-
wissenschaftliche Verheißung gegenüber. Die Rufe nach dem normativen „Sys-
tem“ haben Konjunktur, möglicherweise sogar System. Generell lässt sich eine
Tendenz zur Intensivierung der Minimalanforderungen an eine „rationale Gesetz-
gebung“ ausmachen.1 Mitunter wird von einem „Paradigmenwechsel“ hin zu
umfassenden Konsistenzpflichten des Gesetzgebers gesprochen.2 Katalysiert von
der Mehrebenenarchitektur unserer Gesamtrechtsordnung mit kommunaler, föde-
raler, europäischer und globaler Perspektive nimmt das Bedürfnis nach Ordnung,
Struktur und Ganzheit der gesetzgeberischen Tätigkeit stetig zu. Auch die anstei-
gende Normendichte und -komplexität auf jeder Rechtssetzungsstufe trägt zu die-
ser Zielvorstellung bei, normative Wechselhaftigkeit zu verhindern und Kontinui-
tät zu gewährleisten.3 Doch inwiefern ist eine solche rationale „Abgestimmtheit“
von Regelungen nicht bloßes hermeneutisches oder rechtspolitisches Ideal, son-
dern auch justiziables Rechtmäßigkeitspostulat? Lässt sich das Verlangen nach
Stringenz und Konsistenz tatsächlich normativ abbilden? Und wenn ja, bis zu
welchem Grad und mit welchen Auswirkungen? Ist es vertretbar, dem demokra-
tisch legitimierten Gesetzgeber unter Berufung auf die Erhaltung legislativer
„Systeme“ verfassungsrechtlich die Abschaffung der Pendlerpauschale zu unter-
sagen oder ihn europarechtlich zur Aufgabe des staatlichen Glücksspielmonopols
zu verpflichten? Verlangen Verfassung und Unionsrecht den „guten“, „rationa-
len“ und „konsequenten“ Gesetzgeber oder akzeptieren sie auch eine „wankel-
mütige“ und „unvollendete“ Legislative? Die Arbeit beschäftigt sich vor dem
Hintergrund dieses Ordnungsstrebens mit zwei rechtsdogmatischen Grundsätzen,
welche nicht die öfters behandelte Beziehung von Entscheidungen verschiedener
Legislativgewalten in den Blick nehmen, sondern die Bindungen ein und dersel-
ben rechtsetzenden Instanz im Hinblick auf die innere Folgerichtigkeit ihrer Akte

1 C. Bumke, Die Pflicht zur konsistenten Gesetzgebung, Der Staat 49 (2010), S. 77
(85).

2 B. Grzeszick, Rationalitätsanforderungen an die parlamentarische Rechtsetzung im
demokratischen Rechtsstaat, VVDStRL 71 (2012), S. 49 (53).

3 U. Di Fabio, Steuern und Gerechtigkeit, JZ 2007, S. 749 (754): „prasselnde Ein-
schläge immer neuer Rechtsetzung“. Vgl. auch F. Rittner, Über die Notwendigkeit
rechtssystematischen Denkens, FS Nörr, 2003, S. 805 (805, 810).



betreffen: Auf der einen Seite die verfassungsrechtliche Kategorie der Systemge-
rechtigkeit, auf der anderen die europarechtliche Figur der Kohärenz.4

II. Zielsetzung, Vorgehensweise und Gang der Untersuchung

1. Der verfassungsrechtliche Grundsatz der Systemgerechtigkeit

Der erste Teil der Arbeit setzt sich mit dem verfassungsrechtlichen Topos der
Systemgerechtigkeit auseinander. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts bemüht diesen bereits seit längerem und mit steter Regelmäßigkeit. Insbe-
sondere in den Gebieten des Steuerrechts, des Wahlrechts und der kommunalen
Gebietsreform können zahlreiche Beispiele ausgemacht werden. Die Entschei-
dungen zur Pendlerpauschale, zum Rauchverbot in Gaststätten und zur Monopo-
lisierung des Sportwettenmarktes ließen die Frage der Systembindung der Legis-
lative zuletzt wieder in den Vordergrund rücken.5 Auch in der Literatur hat das
Prinzip insbesondere in den 1970er und 80er Jahren bereits breite Aufmerksam-
keit gefunden6 – hervorzuheben sind an dieser Stelle die Dissertation Degen-
harts7 sowie die Habilitationsschrift Peines8. Die prominente Rolle des Grund-
satzes in der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts hat Anlass zu weiteren
Publikationen in jüngerer Vergangenheit gegeben, die sich zum Teil auf die Sys-
tembindung des Gesetzgebers konzentrieren9, zum Teil eher allgemein die Abge-
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4 Im Dienste sprachlicher Varianz werden im weiteren Verlauf andere Begriffe syno-
nym verwendet, etwa Folgerichtigkeitspostulat oder Konsequenzgebot.

5 S. Boysen, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 3 Rn. 87 bescheinigt daher dem „litera-
risch schon beerdigte[n] Kriterium des Systemverstoßes [. . .] eine bemerkenswerte Re-
naissance“.

6 Z. B. C.-W. Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, 2. Auf-
lage 1983; R. Rausch-Gast, Selbstbindung des Gesetzgebers, 1982; J. Meins, Systemge-
rechtigkeit in der Raumplanung, 1980; W. Schmitt Glaeser, Systemgerechtigkeit in der
Raumplanung, FS Bay. VGH, 1979, S. 291; U. Battis, Systemgerechtigkeit, FS Ipsen,
1977, S. 11; R. Breuer, Selbstbindung des Gesetzgebers durch Programm- und Plange-
setze?, DVBl. 1970, S. 101.

7 C. Degenhart, Systemgerechtigkeit und Selbstbindung des Gesetzgebers als Verfas-
sungspostulat, 1976.

8 F.-J. Peine, Systemgerechtigkeit, 1985.
9 Z. B. M. Payandeh, Das Gebot der Folgerichtigkeit: Rationalitätsgewinn oder Irr-

weg der Grundrechtsdogmatik, AöR 136 (2011), S. 578; C. Thiemann, Das Folgerich-
tigkeitsgebot als verfassungsrechtliche Leitlinie der Besteuerung, in: Emmenegger/
Wiedmann (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 2011,
S. 179; K.-D. Drüen, Systembildung und Systembindung im Steuerrecht, FS Spindler,
2011, S. 29; J. Englisch, Folgerichtiges Steuerrecht als Verfassungsgebot, FS Lang,
2011, S. 167; U. Kischel, Gleichheitssatz und Steuerrecht, Symposium Paul Kirchhof,
2009, S. 175 ff.; derselbe, Systembindung des Gesetzgebers und Gleichheitssatz, AöR
123 (1999), S. 174 ff.; G. Morgenthaler, Gleichheit und Rechtssystem – Widerspruchs-
freiheit, Folgerichtigkeit, in: Mellinghoff/Palm (Hrsg.), Gleichheit im Verfassungsstaat,
2009, S. 51; R. Eckhoff, Steuerrecht ohne System, FS Steiner 2009, S. 119; S. Bulla,
Das Verfassungsprinzip der Folgerichtigkeit und seine Auswirkungen auf die Grund-



stimmtheit legislativen Handelns in den Blick nehmen.10 Ziel dieser Untersu-
chung ist es zunächst, den Diskussionsstand unter Berücksichtigung der jüngsten
Entwicklungen nachzuzeichnen und aufzuarbeiten. Darüber hinaus soll die Prob-
lematik einer Systemverpflichtung der Legislative nicht wie regelmäßig aus einer
– auf bestimmte Rechtsgebiete (z. B. die Raumplanung oder das Steuerrecht)
oder einzelne Begründungsansätze (z. B. Art. 3 Abs. 1 GG) – begrenzten Pers-
pektive betrachtet, sondern einer von diesen Limitierungen abstrahierenden, um-
fassenden Analyse unterzogen werden.

Hierbei wird im ersten Abschnitt losgelöst von der verfassungsrechtlichen
Begründung einer Folgerichtigkeitsbindung zunächst deren propagierter „tatbe-
standlicher“ Inhalt untersucht. Diese Konkretisierung von Anwendungsbereich
und -voraussetzungen des Systemgerechtigkeitspostulats bleibt bisher weitgehend
aus. Aufbauend auf seiner Verwendung in Rechtsprechung und Literatur wird un-
ter Bezugnahme auf rechtstheoretische Untersuchungen zum „System“ eine in-
haltliche Vorstrukturierung erarbeitet. Diese Begriffsexplikation bildet als Deu-
tungshypothese die Basis späterer grundgesetzlicher Ableitungsversuche, illus-
triert den Eigenwert des Topos gegenüber verwandten Erscheinungen, erlaubt
seine Abgrenzung zu weiteren Abgestimmtheitspostulaten und stellt Kriterien für
die Filterung solcher „Grundentscheidungen“ des Gesetzgebers bereit, die eine
Konsistenzverpflichtung nach sich ziehen könnten. Dieser Abschnitt lässt dabei
bereits zentrale Bedenken gegenüber einem Systemgerechtigkeitspostulat hervor-
treten, da trotz der Explikationsbemühungen die relative Wertungsabhängigkeit
der Identifizierung bindungsauslösender Systeme konstatiert werden muss.

Der zweite Abschnitt behandelt – entsprechend dem Anliegen einer umfassen-
den Beleuchtung der mit der Systembindung des Gesetzgebers verbundenen
Aspekte – das generelle verfassungsrechtliche Spannungsfeld, in dem sich ein
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